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Sehr geehrte Damen und Herren!  

Heute lesen Sie im Newsletter des Finanzgerichts Münster u.a 

Entscheidungen zum Umsatzsteuersatz für Online-Klavierkurse und zur 

steuerlichen Berücksichtigung von Verlusten aus dem Tausch von 

Genossenschaftsanteilen   

 

 
 

 

Aktuelle 

Entscheidungen 
 

 

 



Online-Klavierkurse unterliegen nicht dem 

ermäßigten Umsatzsteuersatz   

Mit Urteil vom 17. Juni 2021 (Az. 5 K 3185/19 U) hat der 5. Senat des 

Finanzgerichts Münster entschieden, dass Online-Klavierkurse dem 

Regelsteuersatz unterliegen. 

Der Kläger bietet Video-Klavierkurse zum Teil mit eigenen 

Kompositionen auf seiner Homepage an, mit denen seine Kunden das 

freie Klavierspiel erlernen und erwei-tern können. Darüber hinaus 

veranstaltet er Webinare für eine größere Teilnehmerzahl und Online-

Tastentrainings in Form von Einzelunterricht. 

Die Umsätze aus diesen Tätigkeiten unterwarf das Finanzamt dem 

Regelsteuersatz von 19 %. Hiergegen wandte sich der Kläger mit seiner 

Klage und machte die Anwendung des ermäßigten Steuersatzes 

geltend. Er verkaufe keine Massenware, sondern erbringe Online-

Konzerte, da Hauptbestandteil seiner Videos die Wiedergabe von 

Eigenkompositionen sei. Zudem räume der Kläger seinen Kunden 

urheberrechtliche Nutzungsrechte an den Kompositionen ein. 

Der 5. Senat des Finanzgerichts Münster sah dies anders und hat es bei 

der Besteuerung der Umsätze nach dem Regelsteuersatz belassen. Der 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_3185_19_U_Urteil_20210617.html


Kläger habe keine Darbietungen im Sinne von § 12 Abs. 2 Nr. 7 Buchst. 

a UStG erbracht, die mit Theatervorführungen und Konzerten 

vergleichbar seien. Die Online-Kurse und Tastentrainings enthielten 

zwar darbietende Elemente wie Vorspiele selbst komponierter Stücke. 

Allerdings stehe nicht die Unterhaltung eines Publikums, sondern der 

unterrichtende Charakter im Vordergrund. Den Kunden des Klägers 

gehe es weniger um kulturellen Konsum, sondern um ihren eigenen 

Unterrichtserfolg. 

Die Umsätze des Klägers seien auch nicht nach § 12 Abs. 2 Nr. 7 

Buchst. c UStG begünstigt, da die Einräumung der urheberrechtlichen 

Nutzungs- bzw. Verwertungsrechte nicht Hauptbestandteil seiner 

Leistungen seien. Zwar habe der Kläger den Kunden nach seinen 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch Rechte übertragen, die unter 

das Urheberrechtsgesetz fallen. Der Schwerpunkt der als einheitlich zu 

beurteilenden Leistungen liege jedoch in der Gewährung der 

bestimmungsgemäßen Verwendung der Produkte zum Erlernen oder 

Verbessern des Klavierspiels. Eine Aufteilung dieses Gesamtpakets in 

verschiedene Elemente sei wirklichkeitsfremd.  



Tausch von Genussrechten führt zu 

Kapitaleinkünften  

Ein Verlust aus dem Tausch von Genussrechten gegen 

Genossenschaftsanteile und Schuldverschreibungen ist bei den 

Einkünften aus Kapitalvermögen berücksichtigungsfähig. Dies hat der 

13. Senat des Finanzgerichts Münster mit Urteil vom 9. Juni 2021 (Az. 

13 K 207/18 E,F) entschieden. 

Der Kläger war Inhaber von Genussrechten an einer GmbH. Im Rahmen 

des über das Vermögen der GmbH eröffneten Insolvenzverfahrens 

wurde die GmbH entsprechend eines Insolvenzplans in eine eG 

umgewandelt und der Kläger erhielt für seine bisherigen Genussrechte 

Genossenschaftsanteile, Schuldverschreibungen und einen 

Spitzenausgleich. Aus diesem Umtausch erklärte der Kläger einen 

Verlust, den er im Rahmen seiner Einkommensteuererklärung geltend 

machte. Diesen erkannte das Finanzamt nicht an, da sich um einen 

steuerlich unbeachtlichen Vorgang auf der privaten Vermögensebene 

handele.    

Die Klage hatte in Bezug auf den erklärten Verlust Erfolg. Der 13. Senat 

des Finanzgerichts Münster hat ausgeführt, dass der Verlust steuerlich 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/13_K_207_18_E_F_Urteil_20210609.html


zu berücksichtigen sei, weil es sich bei den Genussrechten um sonstige 

Kapitalforderungen im Sinne von § 20 Abs. 2 Satz 1 Nr. 7 EStG handele. 

Da die Genussrechte nach den Genussscheinbedingungen kein Recht 

am Liquidationsgewinn vermittelten, stellten sie keine Beteiligung an der 

GmbH dar. Die Hingabe der Genussrechte gegen Erhalt der 

Genossenschaftsanteile und der Schuldverschreibungen sei als 

Tauschgeschäft zu behandeln, welches einer Veräußerung gleichstehe. 

Der Berücksichtigung des Verlustes stehe nicht entgegen, dass der 

Kläger keine Verlustbescheinigung im Sinne von § 43a Abs. 3 Satz 4 

EStG habe, da diese nur von einer „auszahlenden Stelle“ ausgestellt 

werden könne. Im Fall von frei handelbaren Genussrechten existiere 

eine solche Stelle nicht. 

Zusammenlegung von Kirchengemeinden kann 

Grunderwerbsteuer auslösen  

Der 8. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 17. Juni 

2021 (Az. 8 K 364/21 GrE) entschieden, dass die Zusammenlegung 

mehrerer katholischer Kirchengemeinden, die Anteile einer 

grundbesitzenden GmbH halten, zu einer Anteilsvereinigung führt, die 

Grunderwerbsteuer auslöst.  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/8_K_364_21_GrE_Urteil_20210617.html


Die Klägerin ist eine katholische Kirchengemeinde, die im Jahr 2007 aus 

der Zusammenlegung mehrerer anderer Kirchengemeinden mittels 

geschäftlicher Urkunde entstanden ist. Zwei dieser Gemeinden waren 

die einzigen Gesellschafter einer GmbH, die Grundbesitz hielt. Das 

Finanzamt erließ einen Bescheid über die gesonderte Feststellung von 

Besteuerungsgrundlagen für Zwecke der Grunderwerbsteuer, weil es 

von einer Anteilsvereinigung im Sinne von § 1 Abs. 3 Nr. 1 oder Nr. 2 

GrEStG ausging. Hiergegen wandte die Klägerin ein, dass die 

Zusammenlegung von Kirchengemeinden als grundrechtlich 

geschützter Bereich des Selbstbestimmungsrechts von 

Religionsgemeinschaften kein grunderwerbsteuerbares Rechtsgeschäft 

darstellen könne. Hilfsweise sei der Vorgang steuerfrei. 

Mit Urteil vom 7. Juni 2017 (Az. 8 K 3992/14 GrE) wies der 8. Senat des 

Finanzgericht Münster die Klage ab. Dieses Urteil sowie den 

angefochtenen Feststellungsbescheid hob der Bundesfinanzhof mit 

Urteil vom 4. März 2020 (Az. II R 35/17) auf, weil das Finanzamt die 

Feststellung auf einen falschen Stichtag durchgeführt habe.  

Die gegen die auf den richtigen Stichtag durchgeführte Feststellung 

erhobene Klage hat der Senat wiederum abgewiesen. Die 

Zusammenlegung der Kirchengemeinden führe zu einer 

Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG, da hierdurch 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2017/8_K_3992_14_GrE_Urteil_20170607.html


mindestens 95 % der GmbH-Anteile in der Hand einer Gesellschafterin 

vereinigt würden. Dass der Vorgang auf einem bischöflichen Dekret 

beruhe, sei unerheblich, da es sich um einen zivilrechtlich wirksamen 

Rechtsübergang handele. Eine einschränkende Auslegung der Norm 

sei verfassungsrechtlich nicht geboten, da die Grunderwerbsteuer als 

Rechtsverkehrsteuer unabhängig von Aspekten der Gemeinnützigkeit 

und der Gemeinwohlorientierung allein an einen Rechtsträgerwechsel 

anknüpfe. Auch kirchliche Rechtsträger, die staatlich anerkannt werden, 

unterlägen den staatlichen Regeln.  

Der Vorgang sei auch nicht steuerfrei. Zunächst liege keine freigebige 

Zuwendung im Sinne von § 3 Nr. 2 GrEStG vor. Die aufgelösten 

Kirchengemeinden hätten der Klägerin nichts zugewandt; vielmehr sei 

ihr Vermögen nach kanonischem Recht auf die Klägerin übergegangen. 

Auch die Befreiungsvorschrift des § 4 Nr. 1 GrEStG für 

Grundstücksübertragungen zwischen juristischen Personen des 

öffentlichen Rechts aus Anlass des Übergangs öffentlich-rechtlicher 

Aufgaben sei nicht einschlägig, denn § 1 Abs. 3 Nr. 2 GrEStG fingiere 

einen Grundstücksübergang auf die Klägerin von der GmbH und damit 

von einer zivilrechtlichen Körperschaft. Die Befreiungsvorschriften §§ 4 

Nr. 4 und 6a GrEStG seien zum maßgeblichen Stichtag noch nicht 

anwendbar gewesen.  



Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. 

Fehlendes Auswahlermessen führt zur 

Rechtswidrigkeit der Anordnung einer 

Auftragsprüfung  

Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat mit Urteil vom 28. Juni 

2021 (Az. 1 K 3391/20 AO) entschieden, dass die Anordnung einer 

Außenprüfung durch ein anderes als das originär zuständige Finanzamt 

Ausführungen zum Auswahlermessen enthalten muss.  

Der Kläger ist selbstständiger Steuerberater. Das für ihn örtlich 

zuständige Finanzamt erteilte dem beklagten Finanzamt gemäß § 195 

Satz 2 AO den Auftrag, eine Außenprüfung durchzuführen. Dieses erließ 

daraufhin eine entsprechende Prüfungsanordnung und begründete 

diese insbesondere damit, dass aufgrund eines gegen den Kläger 

eingeleiteten Steuerstrafverfahrens bei einer Prüfung durch das örtlich 

zuständige Finanzamt mit Spannungen zu rechnen sei. Zur Begründung 

seiner Klage trug der Kläger vor, dass nicht ersichtlich sei, warum 

gerade das beklagte Finanzamt beauftragt worden sei. Im Bezirk dieses 

Finanzamts betreue der Kläger deutlich mehr Mandate als in anderen 

umliegenden Finanzämtern.  

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/1_K_3391_20_AO_Urteil_20210628.html


Der 1. Senat des Finanzgerichts Münster hat der Klage stattgegeben 

und die Prüfungsanordnung aufgehoben. Das Finanzamt habe zwar 

sein Entschließungsermessen ordnungsgemäß ausgeübt. Es fehlten 

aber Erwägungen dazu, warum gerade das beklagte Finanzamt 

beauftragt worden sei. Im Rahmen dieses Auswahlermessens hätten 

die Umstände des jeweiligen Einzelfalles gewürdigt werden müssen. 

Hierzu könnten z.B. die räumliche Nähe, die Zugehörigkeit des zu 

prüfenden Steuerpflichtigen zu einem Unternehmensverbund oder die 

Anwesenheit besonders geschulter Bediensteter gehören. Wenn die 

Auftragsprüfung - wie im Streitfall - mit zu erwartenden Spannungen 

begründet werde, sei im Rahmen des Auswahlermessens auch zu 

prüfen, ob und in welchem Umfang solche Spannungen gerade durch 

die Beauftragung des ausgewählten Finanzamts vermieden oder 

reduziert werden können.  

Der Senat hat die Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen.  

Keine Streitwertreduzierung bei unechter 

Eventualklage  

Wird bei einem einheitlichem Klagegegenstand mit dem Hauptantrag 

lediglich ein Teilbetrag und hilfsweise für den Fall des Obsiegens der 



Gesamtbetrag eingeklagt (sog. unechte Eventualklage), richtet sich der 

Streitwert gleichwohl nach der Wert des gesamten Klagegegenstands. 

Dies hat der 5. Senat des Finanzgerichts Münster mit Beschlüssen vom 

19. Mai / 1. Juni 2021 (Az. 5 Ko 1247/21 GK) entschieden.  

Der Erinnerungsführer ist selbstständiger Steuerberater. Er stellte eine 

Rechnung an einen anderen Steuerberater, in der er Umsatzsteuer 

i.H.v. 23.750.000 € auswies. Mit Abgabe seiner 

Umsatzsteuervoranmeldung teilte er mit, dass dieser 

Umsatzsteuerausweis überhöht sei und die tatsächliche Steuer lediglich 

237,50 € betrage. Das Finanzamt setzte die Umsatzsteuer gemäß § 14c 

UStG dennoch in Höhe des ausgewiesenen Betrages fest. Hiergegen 

erhob der Erinnerungsführer Klage, deren Hauptantrag lediglich einen 

Teilbetrag von 5.000,- € und hilfsweise für den Fall des Obsiegens den 

Gesamtbetrag umfasste. Ausgehend vom höheren Streitwert setzte die 

Justizkasse einen Gerichtskostenvorschuss i.H.v. 348.944 € fest. 

Hiergegen wandte der Erinnerungsführer ein, dass der Streitwert 

lediglich 5.000 € und die Verfahrensgebühr damit 584 € betrage. Ein 

Hilfsantrag sei erst dann maßgeblich, wenn über ihn entschieden 

werde.  

Die Erinnerung hatte keinen Erfolg. Aus § 45 Abs. 1 Satz 3 GKG ergebe 

sich nicht zwingend – so der für die Erinnerung gegen den Kostenansatz 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_Ko_1247_21_GK_Beschluss_20210519.html


zuständige Einzelrichter des 5. Senats - dass ein Hilfsantrag für die 

Streitwertbestimmung nur dann erheblich sein könne, wenn über ihn 

entschieden worden sei. Vielmehr solle für den Streitwert bei demselben 

Gegenstand von Haupt- und Hilfsantrag derjenige Wert maßgebend 

sein, der den Gegenstand der Entscheidung bildet. Dies verhindere eine 

künstliche Aufspaltung eines einheitlichen Streitgegenstands. 

Maßgeblich sei grundsätzlich die tatsächliche finanzielle Bedeutung der 

Sache für den Kläger. Vorliegend sei die Klage ausgehend vom 

wirklichen Willen des Erinnerungsführers dahingehend auszulegen, 

dass eine Verurteilung des Beklagten auf den gesamten im Hilfsantrag 

genannten Betrag angestrebt werde.  

 

 

 

 

Weitere 

Entscheidungen 

im Überblick  

 

 

 

Einkommensteuer 



Zum Ansatz und zur Berechnung einer Pensionsrückstellung für 

wertpapiergebundene Pensionszusagen (Urteil vom 18. März 2021, 

Az. 10 K 4131/15 K,G,F, Rev. BFH I R 25/21)  

Umsatzsteuer 

Ist die Übernahme der seelsorgerischen Betreuung von 

Bewohnern eines Altenheims durch einen Verein steuerbar und 

steuerpflichtig? (Urteil vom 20. Mai 2021, Az. 5 K 730/19 U, Rev. BFH 

I R 25/21)  

 

Sind nach § 13b UStG vom Leistungsempfänger geschuldete 

Steuerbeträge für Bauleistungen im Veranlagungszeitraum der 

Abschlagszahlung oder erst im Veranlagungszeitraum der 

Abnahme anzusetzen? (Urteil vom 17. Juni 2021, Az. 5 K 1251/20 U)  

Umsatzsteuer/Verfahrensrecht 

Zur Wiedereinsetzung bei falsch erfasstem Eingangsdatum einer 

Einspruchsentscheidung durch eine Kanzleimitarbeiterin und zur 

Berufung auf eine Verwaltungsvorschrift zur Beibehaltung der 

Organschaft bei Schwesterpersonengesellschaften trotz 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_K_4131_15_K_G_F_Urteil_20210318.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_730_19_U_Urteil_20210520.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_1251_20_U_Urteil_20210617.html


geänderter BFH-Rechtsprechung (Gerichtsbescheid vom 21. April 

2021, Az. 5 K 79/21 U)  

Verfahrensrecht 

Zur Änderung eines Umsatzsteuerbescheids nach § 174 Abs. 4 AO 

wegen falscher zeitlicher Zuordnung von 

Hinzuschätzungsbeträgen (Urteil vom 17. Juni 2021, Az. 5 K 1160/19 

AO) 

Zur Wirksamkeit einer Aufrechnung des Finanzamts mit einer 

Bürgschaftsforderung, die erst nach Erlass der 

Einspruchsentscheidung über den Abrechnungsbescheid an das 

Land NRW abgetreten wurde (Urteil vom 16. Juni 2021, Az. 7 K 30/19 

AO) 

Zur Bestimmung der Art und Höhe einer Sicherheitsleistung im 

Rahmen eines gerichtlichen Aussetzungsverfahrens (Beschluss 

vom 21. Juni 2021, Az. 10 V 473/21 E,F)  

Kindergeld/Verfahrensrecht 

Ist § 70 Abs. 1 Satz 2 EStG, mit dem die Kindergeldauszahlung auf 

die letzten sechs Monate vor Antragstellung begrenzt wird, dem 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_79_21_U_Gerichtsbescheid_20210429.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_1160_19_U_Urteil_20210617.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/5_K_1160_19_U_Urteil_20210617.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/7_K_30_19_AO_Urteil_20210616.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/7_K_30_19_AO_Urteil_20210616.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/10_V_473_21_E_F_Beschluss_20210621.html


Festsetzungs- oder dem Erhebungsverfahren zuzuordnen und ist 

diese Regelung verfassungsgemäß? (Urteil vom 21. Mai 2021, Az. 4 

K 3164/20 AO, Rev. BFH III R 21/21)  

Ist § 70 Abs. 1 Satz 2 EStG, mit dem die Kindergeldauszahlung auf 

die letzten sechs Monate vor Antragstellung begrenzt wird, 

verfassungsgemäß? (Urteil vom 21. Mai 2021, Az. 4 K 3198/20 Kg)  

Richtigstellung 

Im Newsletter Juni 2021 ist zum Urteil vom 13. März 2021 (Az. 14 K 

2712/16 E,F zur Berücksichtigung von Zahlungen aufgrund von 

geänderten Zinsbescheiden als negative Einnahmen aus 

Kapitalvermögen) ein falsches Revisionsaktenzeichen angegeben 

worden. Die Revision ist beim Bundesfinanzhof nicht unter dem Az. IV 

R 9/21, sondern unter dem Az. VIII R 8/21 anhängig.   

 

 

 

 

 

 

https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/4_K_3164_20_AO_Urteil_20210521.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/4_K_3164_20_AO_Urteil_20210521.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2021/4_K_3198_20_Kg_Urteil_20210521.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/14_K_2712_16_E_F_Urteil_20200313.html
https://www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/muenster/j2020/14_K_2712_16_E_F_Urteil_20200313.html
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Der Newsletter des Finanzgerichts Münster erscheint regelmäßig zum 

15. eines Monats. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, den Newsletter 

über folgenden Abmeldelink wieder abzubestellen. Den Volltext der 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster und der anderen Gerichte 

Nordrhein-Westfalens finden Sie in der Rechtsprechungsdatenbank 

NRW-Entscheidungen. Auf der Homepage des Finanzgerichts 

Münster sind die anhängigen Revisionsverfahren gegen 

Entscheidungen des Finanzgerichts Münster aufgelistet, die ab 1. 

Januar 2013 veröffentlicht wurden. Volltexte der Entscheidungen des 

Bundesfinanzhofs, auf die verwiesen wird, sind auf der gerichtseigenen 

Rechtsprechungsdatenbank des Bundesfinanzhofs abrufbar. Die 

Entscheidungen werden nur zur nicht gewerblichen Nutzung kostenfrei 
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zur Verfügung gestellt (§ 11 Abs. 2 S 2 JVKostG). Informationen für 

Interessenten einer gewerblichen Nutzung werden hier bereitgestellt. 
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